
KIC AZ.: 1761 

 

 

 

Name, Vorname des Antragstellers       

 

 

Anschrift des Antragstellers     E-Mail    Telefon 

 

 

 

Name, Vorname des Grundstückseigentümers (falls abweichend vom Antragsteller)   
 

 

 

Name, Vorname des Verantwortlichen (falls abweichend vom Antragsteller)    
 

 

Anschrift des Verantwortlichen     E-Mail    Telefon  
 

 

 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie während der Verbrennung jederzeit unter der angegebenen Telefonnummer erreichbar sind.  

 

 

 

Hiermit zeige ich die Verbrennung folgenden Materials an: 
 

 Art und Menge des Materials 
 

 

 

 Ort der Verbrennung (Straße, Ort, Flurnummer, Gemarkung) 
 

 

 
 

 

 

 Tag und Zeitraum der Verbrennung (genaue Angaben) 
 

 

 

 Begründung, warum eine Verbrennung erforderlich ist  
 

 

 
 
 
 

 Markt Altomünster 

 St.-Altohof 1, 85250 Altomünster 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Markt Altomünster 
Bürgerbüro 
St.-Altohof 1 
85250 Altomünster 
 
E-Mail: buergerbuero@altomuenster.de 
Fax: 08254/9997-737 
 

 

Anzeige zur Verbrennung pflanzlicher Abfälle  
 

mailto:buergerbuero@altomuenster.de


KIC AZ.: 1761 

Erklärung: 
Der Unterzeichner ist auf den nachstehenden Auszug der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen 
außerhalb zugelassener Beseitigungsanlagen hingewiesen worden: 

 

Abfälle aus der Landwirtschaft 
Pflanzliche Abfälle, die auf landwirtschaftlich genutzten Grundstücken anfallen, dürfen im Rahmen der Nutzung solcher 
Grundstücke durch Liegenlassen, Einarbeiten und ähnliche Verfahren zur Verrottung gebracht werden, sofern eine 
erhebliche Geruchsbelästigung der Bewohner angrenzender Wohngrundstücke ausgeschlossen ist. 
 
Strohige Abfälle aus der Landwirtschaft dürfen verbrannt werden, wenn ihre Einarbeitung nicht möglich ist oder wenn sie im 
Boden nicht genügend verrotten können und dieser dadurch nachteilig verändert würde. 
 
Kartoffelkraut und ähnliche krautige Abfälle aus der Landwirtschaft sowie holzige Abfälle aus dem Obst- und Weinbau und 
sonstigen Sonderkulturen, insbesondere dem Hopfenbau, dürfen verbrannt werden, soweit sie in Zusammenhang mit der 
üblichen Bewirtschaftung anfallen. 
 

Das Verbrennen ist nur außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und nur an Werktagen von 8:00 Uhr bis 

18:00 Uhr zulässig.  
Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Rauchentwicklung sowie ein Übergreifen des Feuers über die 
Verbrennungsfläche hinaus sind zu verhindern. Hierzu sind die vorgeschriebenen und sonst zur Wahrung des Wohls der 
Allgemeinheit erforderlichen Abstände von Wohngebäuden und öffentlichen Verkehrswegen sowie von Waldrändern, 
Rainen, Hecken und sonstigen brandgefährdeten Gegenständen einzuhalten.  
Das Feuer ist von mindestens zwei mit geeignetem Gerät ausgestatteten, leistungs- und reaktionsfähigen Personen über 16 
Jahre ständig zu überwachen.  
Bei starkem Wind darf kein Feuer entzündet werden; brennende Feuer sind unverzüglich zu löschen.  
Um die Brandfläche sind Bearbeitungsstreifen von drei Metern breite zu ziehen, die von pflanzlichen Abfällen freizumachen 
sind. Zum Schutz der Bodendecke und der Tier- und Pflanzenwelt ist sicherzustellen, dass größere Flächen nicht 
gleichzeitig in Brand gesetzt werden und dass das Feuer auf die Bodendecke möglichst kurz und ohne stärkere 
Verbrennung einwirkt.  
Es ist sicherzustellen, dass die Glut beim Verlassen der Feuerstelle, spätestens jedoch bei Einbruch der Dunkelheit, 
erloschen ist. Die Verbrennungsrückstände sind möglichst bald in den Boden einzuarbeiten. 
 
 

Abfälle aus dem Erwerbsgartenbau 
Pflanzliche Abfälle aus dem Erwerbsgartenbau sind den pflanzlichen Abfällen aus der Landwirtschaft gleichgestellt.  
 
 

Abfälle aus sonstigen Gärten 
Pflanzliche Abfälle aus sonstigen Gärten, insbesondere Laub, Gras und Moos, dürfen auf den Grundstücken, auf denen sie 
angefallen sind, zur Verrottung gebracht werden, sofern eine erhebliche Geruchsbelästigung der Bewohner angrenzender 
Wohngrundstücke ausgeschlossen ist. Parkanlagen stehen diesen Gärten gleich. 
 

Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile dürfen pflanzliche Abfälle aus den Gärten auf den Grundstücken, 

auf denen sie angefallen sind, auch verbrannt werden. Das Verbrennen ist nur an Werktagen von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
zulässig. Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Rauchentwicklung sowie ein Übergreifen des Feuers 
über die Verbrennungsfläche hinaus sind zu verhindern. Bei starkem Wind darf kein Feuer entzündet werden; brennende 
Feuer sind unverzüglich zu löschen. Es ist sicherzustellen, dass die Glut beim Verlassen der Feuerstelle, spätestens jedoch 
bei Einbruch der Dunkelheit, erloschen ist. 
Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist das Verbrennen pflanzlicher Abfälle verboten. 
 
 

Abfälle aus der Forst- und der Almwirtschaft und sonstige Abfälle 
Pflanzliche Abfälle, die beim Forst- und Almbetrieb anfallen, dürfen durch Liegenlassen, Einarbeiten und ähnliche Verfahren 
zur Verrottung gebracht werden. Sie dürfen dort verbrannt werden, wo sie angefallen sind, soweit dies aus forst- oder 
almwirtschaftlichen Gründen erforderlich ist (insbesondere bei Schädlingsbefall).  
Um die Feuerstelle muss ein ausreichend breiter Schutzstreifen vorhanden sein.  

Das Verbrennen ist nur an Werktagen von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr zulässig.  Mit dem Verbrennen darf bereits um 6:00 
Uhr begonnen werden, wenn Belästigungen durch Rauchentwicklung im Bereich bewohnter Grundstücke nicht zu erwarten 
sind. 
 

 

Diese Anzeige wird durch den Markt Altomünster an die integrierte Leitstelle (Fax: 

08141/22700641) und an die Feuerwehr Altomünster weitergeleitet. 
 

 

Unterschrift des verantwortlichen Antragstellers       Datum 
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